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§ 11 00.VSG § 11

04. VSG - 00. Veranstaltungssicherheitsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.07.2021

(1) Die wesentliche Anderung einer bewilligten Veranstaltungsstitte sowie jede Anderung der von der
Veranstaltungsstattenbewilligung umfassten Veranstaltungsarten bedarf einer neuerlichen behérdlichen Bewilligung.
88 9 und 10 sind sinngemaRl anzuwenden.

(2) Wesentlich im Sinn des Abs. 1 ist eine Anderung insbesondere dann, wenn mit ihr nachteilige Auswirkungen auf das
Leben, die Gesundheit oder die kdrperliche Sicherheit von Menschen oder auf das Eigentum oder sonstige dingliche
Rechte, Belastigungen der Nachbarschaft oder nachteilige Einwirkungen auf die Umwelt verbunden sein kdnnen. Eine
Anderung ist jedenfalls dann nicht wesentlich, wenn Anlagen oder Ausstattungen durch gleichartige Anlagen oder
Ausstattungen ersetzt werden; Anlagen oder Ausstattungen sind gleichartig, wenn ihr Verwendungszweck dem
Verwendungszweck der urspringlich bewilligten Anlagen oder Ausstattungen entspricht und die von ihnen zu
erwartenden Auswirkungen von den Auswirkungen der urspriinglich bewilligten Anlagen oder Ausstattungen nicht
oder nur geringfligig abweichen.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_vsg/paragraf/9
file:///

	§ 11 Oö. VSG § 11
	Oö. VSG - Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz


